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Auf Grund von § 14 Absatz 5, § 15 Absatz 4, § 29 Absatz 6, § 30 
Absatz 5, § 31 Absatz 4, § 32 Absatz 4, § 34 Absatz 3, § 39, § 54 
Absatz 7, § 57 Absatz 3, § 58 Absatz 10, § 59 Absatz 7 und § 60 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das 
zuletzt durch Gesetz vom 31. März 2022 (GVBl. S. 154) geändert 
worden ist, sowie § 14 Absatz 2 des Sozialberufe-Anerkennungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 2004 
(GVBl. S. 443), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, verordnet die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:

Teil 1 
Allgemeines

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die im Hinblick auf die im Schuljahr 
2022/2023 im Land Berlin pandemiebedingt aus Gründen des Infek-
tions- oder Gesundheitsschutzes eintretenden Einschränkungen des 
Unterrichtsbetriebs an den beruflichen Schulen erforderlichen Ab-
weichungen von Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für die Fachoberschule vom 17. Januar 2006 (GVBl. S. 49), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Dezember 2021 
(GVBl. 2022 S. 2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufs-
oberschule vom 6. März 2005 (GVBl. S. 141), die zuletzt durch Ar-
tikel 21 der Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Berufs-
fachschulverordnung vom 14. Juli 2009 (GVBl. S. 327), die zuletzt 
durch Artikel 6 der Verordnung vom 28. Dezember 2021 (GVBl. 
2022 S. 2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufsfachschule für 
Altenpflege vom 11. März 2004 (GVBl. S. 127), die zuletzt durch 
§ 11 Absatz 6 des Gesetzes vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Sozialpäda-
gogikverordnung vom 13. Juni 2016 (GVBl. S. 388), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. Dezember 2021 (GVBl. 
2022 S. 2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an der staatlichen 
Fachschule für Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule 
für Familienpflege im Land Berlin vom 14. Oktober 2008 (GVBl. 
S. 318), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. Dezem-
ber 2021 (GVBl. 2022 S. 2) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, der Heilpädagogikverordnung vom 2. Februar 2015 
(GVBl. S. 11, 39), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 
28. Dezember 2021 (GVBl. 2022 S. 2) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, der Fachschulverordnung Technik, Ag-
rarwirtschaft und Wirtschaft vom 30. April 2014 (GVBl. S. 125), die 
zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 28. Dezember 2021 
(GVBl. 2022 S. 2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, der Berufsschulverordnung vom 13. Februar 2007 (GVBl. 
S. 54), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Juli 2019 
(GVBl. S. 479) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und der Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungs-
vorbereitung vom 22. Juli 2019 (GVBl. S. 479), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 21. September 2021 (GVBl. S. 1181) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Teil 2 
Sonderregelungen für alle Schulstufen

§ 2 
Einschränkung der Präsenzpflicht

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann eine Schülerin oder 
einen Schüler oder eine Studierende oder einen Studierenden auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin 
oder des volljährigen Schülers oder der oder des volljährigen Studie-
renden von der Präsenzpflicht befreien, wenn bei der Schülerin oder 
dem Schüler oder der oder dem Studierenden eine Grunderkrankung 
vorliegt, die im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus zu einem 
besonderen gesundheitlichen Risiko für sie oder ihn führen kann. 
Das besondere gesundheitliche Risiko der Schülerin oder des Schü-
lers oder der oder des Studierenden ist mittels einer besonders be-
gründeten ärztlichen Bescheinigung (qualifiziertes Attest) nachzu-
weisen. Das qualifizierte Attest ist der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter im Original vorzulegen. Satz 1 gilt entsprechend für 
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die mit einer Person, 
für die auf Grund einer vorliegenden Grunderkrankung ein besonde-
res gesundheitliches Risiko im Falle einer Infektion mit dem Coro-
navirus besteht, im selben Haushalt leben. Ist die Person, die zur 
Risikogruppe gehört, nicht geimpft, muss zusätzlich zum besonde-
ren gesundheitlichen Risiko eine Kontraindikation für eine Impfung 
vorliegen. Ist die Person, die zur Risikogruppe gehört, geimpft, 
muss dargelegt werden, dass das besondere gesundheitliche Risiko 
für sie trotz vorliegender Impfung besteht. Das qualifizierte Attest, 
das das Vorliegen dieser Voraussetzungen begründet, ist der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter im Original vorzulegen. Gemäß Satz 1 
oder 4 von der Präsenzpflicht befreite Schülerinnen und Schüler so-
wie Studierende erhalten schulisch angeleitetes Lernen zu Hause 
nach Maßgabe der Vorgaben der Schulaufsicht.

§ 3 
Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause

(1) Findet aus infektionsschutzrechtlichen oder aus gesundheitli-
chen Gründen anstelle des Präsenzunterrichts schulisch angeleitetes 
Lernen zu Hause statt, gilt das schulisch angeleitete Lernen zu Hau-
se als Unterricht und ersetzt ganz oder teilweise den Präsenzunter-
richt. Es erfolgt entsprechend den Vorgaben der Schulaufsichtsbe-
hörde im Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/2023.

(2) Die Möglichkeit des Zugangs zum schulisch angeleiteten Ler-
nen zu Hause ist für alle Schülerinnen und Schüler und Studierenden 
zu gewährleisten. Jede Schule entwickelt ein Verfahren zur Verbin-
dung von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu 
Hause entsprechend den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde im 
Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/2023.

(3) Die während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause er-
brachten Leistungen werden zur Leistungsbewertung herangezogen. 
Dabei sind der Zugang zu den Lernangeboten und die für den Unter-
richt zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler oder Studierenden angemessen zu berücksich-
tigen, bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ zusätzlich deren kog-
nitive Fähigkeiten.

(4) Die Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzent-
wicklung kann auch mittels Videokonferenz erfolgen.

Verordnung
zur Anpassung von Bestimmungen für die beruflichen Schulen in Berlin zur  
Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2022/2023 

(Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2022/2023)
Vom 4. November 2022
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§ 4 
Lernerfolgskontrollen und Anzahl der  

Klassenarbeiten und Klausuren
(1) Klassenarbeiten oder Klausuren gemäß § 17 Absatz 1 der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 12 
Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufs-
oberschule, § 20 Absatz 1 der Berufsfachschulverordnung, § 17 
Absatz 2 und § 53 Absatz 1 der Sozialpädagogikverordnung, § 14 
Absatz 2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an der 
staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und der staatlichen 
Fachschule für Familienpflege im Land Berlin, § 17 Absatz 1 der 
Heilpädagogikverordnung, § 12 Absatz 2 der Fachschulverordnung 
Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft, § 5 Absatz 1 der Berufs-
schulverordnung und § 14 Absatz 2 der Verordnung über die Integ-
rierte Berufsausbildungsvorbereitung werden grundsätzlich in Prä-
senz durchgeführt.

(2) Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die gemäß § 2 
Satz 1 oder 4 von der Präsenzpflicht befreit sind, können Klassen-
arbeiten oder Klausuren außerhalb des Klassenverbandes an einem 
geeigneten Ort unter Aufsicht einer Lehrkraft schreiben. Über An-
träge nach Satz 1 entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(3) Sofern im Schuljahr 2022/2023 in einer Klasse pandemiebe-
dingt insgesamt mehr als vier Unterrichtswochen je Schulhalbjahr 
oder Semester kein Präsenzunterricht stattfindet, kann die jeweils 
vorgegebene Mindestanzahl an Klassenarbeiten oder Lernerfolgs-
kontrollen je Unterrichtsfach und Lernfeld abweichend von § 17 
Absatz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fach-
oberschule in Verbindung mit Anlage 4 zur Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Fachoberschule, § 12 Absatz 2 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule in Ver-
bindung mit Anlage 3 zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Berufsoberschule, § 20 Absatz 2 der Berufsfachschulverordnung, 
§ 17 Absatz 1 Satz 3 der Sozialpädagogikverordnung in Verbindung 
mit Anlage 2 zur Sozialpädagogikverordnung sowie § 53 Absatz 1 
der Sozialpädagogikverordnung, § 14 Absatz 1 Satz 4 und 5, § 72 
Absatz 1 sowie Anlage 2.1 und 2.2 der Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerzie-
hungspflege, § 17 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Anlage 2.1 und 
2.2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an der staatli-
chen Fachschule für Heilerziehungspflege, § 5 Absatz 2 Satz 1 der 
Berufsschulverordnung in Verbindung mit Anlage 2 zur Berufs-
schulverordnung und § 14 Absatz 2 Satz 2 und 5 der Verordnung 
über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung im Schuljahr 
2022/2023 unterschritten werden, wobei in jedem Schulhalbjahr 
oder Semester in jedem Unterrichtsfach und Lernfeld jedoch min-
destens eine Klassenarbeit oder Klausur zu schreiben ist. Die Ent-
scheidung trifft die jeweilige Schulleiterin oder der jeweilige Schul-
leiter.

§ 5 
Besondere Förderung für Schülerinnen und Schüler  

nichtdeutscher Herkunftssprache
(1) Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang der Integrierten 

Berufsausbildungsvorbereitung ohne hinreichende Deutschkennt-
nisse, deren Lernprozess beim Erwerb der deutschen Sprache im 
Schuljahr 2021/2022 pandemiebedingt so umfassend beeinträch-
tigt wurde, dass sie dadurch nicht die zu erwartenden Fortschritte 
bei der Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit in der deutschen 
Sprache gemacht haben, können abweichend von der in § 15 Ab-
satz 2 der Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvor-
bereitung vorgesehenen Höchstdauer an ihren Lernstand angepass-
te Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des 
Schuljahres 2022/2023 erhalten, um ihre nicht ausreichenden 
Deutschkenntnisse auszugleichen.

(2) Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die sich in ande-
ren Bildungsgängen der beruflichen Schulen befinden, können unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 an ihren Lernstand angepasste 
Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schul-
jahres 2022/2023 erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutsch-

kenntnisse auszugleichen. Der Maßnahmenkatalog des § 15 Ab-
satz 2 der Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorbe-
reitung ist entsprechend anzuwenden.

§ 6 
Leistungsbewertung

(1) Sofern bei der Bildung der Halbjahresnote oder der Semester-
note nach § 21 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 
Fachoberschule, § 17 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Berufsoberschule, § 24 der Berufsfachschulverordnung, § 20 der 
Sozialpädagogikverordnung, §§ 17 und 72 der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heiler-
ziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege 
im Land Berlin, § 20 der Heilpädagogikverordnung, § 9 der Berufs-
schulverordnung oder § 17 der Verordnung über die Integrierte Be-
rufsausbildungsvorbereitung eine Gewichtung der einzelnen Leis-
tungen entsprechend den Vorgaben der vorgenannten Bestimmungen 
im Schuljahr 2022/2023 auf Grund pandemiebedingter Auswirkun-
gen nicht möglich ist, erfolgt abweichend von § 21 Absatz 2 Satz 2 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, 
§ 17 Absatz 2 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Berufsoberschule, § 24 Absatz 1 Satz 3 der Berufsfachschulver-
ordnung, § 20 Absatz 1 Satz 2 der Sozialpädagogikverordnung, § 17 
Absatz 1 Satz 2 und § 72 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heiler-
ziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege 
im Land Berlin, § 20 Absatz 1 Satz 2 der Heilpädagogikverordnung, 
§ 9 Absatz 2 der Berufsschulverordnung oder § 17 Absatz 1 der Ver-
ordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung in Ver-
bindung mit Anlage 3 der Verordnung über die Integrierte Berufs-
ausbildungsvorbereitung eine Gewichtung nach pädagogischem Er-
messen der unterrichtenden Lehrkraft oder Lehrkräfte.

(2) Kann in einem Fach oder Lernfeld aus Gründen, die die Schü-
lerin oder der Schüler oder die oder der Studierende nicht zu ver-
treten hat, keine Halbjahres- oder Semesternote nach Absatz 1 ge-
bildet werden, bleibt dieses Fach oder Lernfeld für die Entscheidung 
über die Probezeit, die Versetzung und das Aufrücken, das Bestehen 
der fachpraktischen Ausbildung, die Zulassung zur Abschlussprü-
fung sowie den Abschluss des Bildungsganges der Integrierten Be-
rufsausbildungsvorbereitung und den Erwerb des Abschlusszeug-
nisses der Berufsfachschule mit Kammerprüfung unberücksichtigt. 
Satz 1 gilt für Projekte entsprechend.

(3) Unentschuldigt nicht erbrachte Leistungen beim schulisch an-
geleiteten Lernen zu Hause sind mit der Note ungenügend zu be-
werten. Als nicht erbracht gilt eine Leistung, wenn der zuvor fest-
gelegte Abgabezeitraum, der mindestens einen Schultag zu betragen 
hat, überschritten wird. Eine nicht erbrachte Leistung gilt als ent-
schuldigt, wenn die Schülerin oder der Schüler oder die oder der 
Studierende die Nichterbringung nicht zu vertreten hat und dies der 
Schule gegenüber glaubhaft macht.

(4) Kann im Schuljahr 2022/2023 in einem Schulhalbjahr oder 
Semester infolge der Anordnung schulisch angeleiteten Lernens zu 
Hause eine Benotung oder Leistungsbewertung im Fach Sport auf 
der Grundlage erbrachter Leistungen nicht erfolgen, kann stattdes-
sen eine mündliche oder schriftliche Ersatzleistung erbracht werden.

§ 7 
Zurückstellung von der Prüfung

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die im Schuljahr 
2022/2023 eine Abschlussprüfung abzulegen haben, werden auf 
Antrag von dieser Prüfung zurückgestellt. Satz 1 gilt entsprechend 
für Zusatzprüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife. Der An-
trag ist von den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern oder Studierenden von diesen selbst, bis spä-
testens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung oder Zusatzprüfung 
schriftlich bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. 
Zurückstellungen nach den Sätzen 1 und 2 sind einmalig möglich 
und werden nicht auf die Zurückstellungsmöglichkeiten gemäß 
§ 54 Absatz 4 Satz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
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terstützt die Fachlehrkraft die Auswahl durch Vorschläge. Die Aus-
wahl ist von der Schule zu dokumentieren.

§ 9 
Ausschüsse und Videoübertragung bei Prüfungen

(1) Abweichend von § 50 Absatz 1 Satz 3 der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 33 Absatz 1 Satz 3 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschu-
le, § 33 Absatz 1 Satz 2 der Berufsfachschulverordnung, § 32 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 der Sozialpädagogikverordnung sowie § 31 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
an der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und der 
staatlichen Fachschule für Familienpflege im Land Berlin gehören 
den im Schuljahr 2022/2023 zu bildenden Prüfungsausschüssen 
keine Beauftragten der Schulaufsichtsbehörde an und hat die Schul-
leiterin oder der Schulleiter den Vorsitz des Prüfungsausschusses 
inne. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Prüfungsvor-
sitz auf die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter übertragen.

(2) Für die im Schuljahr 2022/2023 zu bildenden Ausschüsse gilt 
im Falle der Fortdauer der Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfung 
auch ein Ausschussmitglied als anwesend im Sinne von § 53 Satz 1 
und 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachober-
schule, § 36 Satz 1 und 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für die Berufsoberschule, § 35 Absatz 4 Satz 1 und 2 der Berufsfach-
schulverordnung, § 11 Absatz 3 Satz 1 der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die Berufsfachschule für Altenpflege, § 32 Ab-
satz 5 Satz 1 und 2 der Sozialpädagogikverordnung, § 31 Absatz 7 
Satz 1 und 2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an 
der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und der staatli-
chen Fachschule für Familienpflege im Land Berlin, § 32 Absatz 5 
Satz 1 und 2 der Heilpädagogikverordnung, § 16 Absatz 5 Satz 1 
und 2 der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirt-
schaft sowie § 46 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Verordnung über die 
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, das mittels Video- oder 
Telefonkonferenz dem jeweiligen Ausschuss zugeschaltet wird. Bei 
der Durchführung von Prüfungen sind nur Videokonferenzen zuläs-
sig. Über die Befreiung des Ausschussmitglieds von der Pflicht zur 
persönlichen Anwesenheit und die Zuschaltung mittels Video- oder 
Telefonkonferenz entscheidet die oder der Prüfungsvorsitzende 
nach Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde.

(3) Prüflinge können im Schuljahr 2022/2023 im Falle der Fort-
dauer der Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfung zur Prüfungsteil-
nahme mittels Videokonferenz zugelassen werden, wenn sie einer 
der in § 2 Satz 1 oder 4 genannten Personengruppen angehören oder 
sie aus infektionsschutzrechtlichen Gründen nicht am Prüfungsort 
erscheinen dürfen und sie die Prüfungsteilnahme mittels Videokon-
ferenz bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden unverzüglich nach 
Bekanntwerden des Antragsgrundes und spätestens bis zu fünf Ar-
beitstage vor dem anberaumten Prüfungstermin beantragt haben. 
Die Gründe für die beantragte Prüfungsteilnahme mittels Videokon-
ferenz gemäß Satz 1 erste Alternative sind durch ein qualifiziertes 
Attest, aus dem sich die Risikosituation des Prüflings oder der mit 
dem Prüfling im selben Haushalt lebenden Person ergibt, nachzu-
weisen. § 2 Satz 3 und 5 bis 7 gilt entsprechend. Infektionsschutz-
rechtliche Gründe gemäß Satz 1 zweite Alternative sind durch Vor-
lage einer geeigneten Bescheinigung nachzuweisen. Über Anträge 
nach Satz 1 entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter.

§ 10 
Zuhörerinnen und Zuhörer

Zuhörerinnen und Zuhörer gemäß § 47 Absatz 1 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 30 Absatz 1 der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, 
§ 30 Absatz 1 der Berufsfachschulverordnung, § 34 Absatz 1 und 2 
der Sozialpädagogikverordnung, § 35 Absatz 1 der Verordnung über 
die Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heil-
erziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege 
im Land Berlin, § 34 Absatz 1 und 2 der Heilpädagogikverordnung 
sowie § 18 Absatz 1 und 2 der Fachschulverordnung Technik, Agrar-

für die Fachoberschule, § 37 Absatz 4 Satz 3 der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, § 36 Absatz 3 
Satz 3 der Berufsfachschulverordnung, § 30 Absatz 6 Satz 1 und 
§ 58 Absatz 2 Satz 1 der Sozialpädagogikverordnung, § 40 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 80 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heiler-
ziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege 
im Land Berlin, § 30 Absatz 6 Satz 1 der Heilpädagogikverord-
nung, § 14 Absatz 6 Satz 1 der Fachschulverordnung Technik, Ag-
rarwirtschaft und Wirtschaft sowie § 28 Absatz 3 Satz 5 der Be-
rufsschulverordnung angerechnet. Eine Zurückstellung von der 
Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 ist für Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende ausgeschlossen, die im Schuljahr 2020/2021 das 
Recht auf Zurückstellung von der Prüfung gemäß § 9a der Berufli-
che-Schulen-COVID-19-Verordnung 2020/2021 vom 7. Januar 
2021 (GVBl. S. 6), die durch Verordnung vom 25. März 2021 
(GVBl. S. 310) geändert worden ist, in der jeweils geltenden  
Fassung, oder im Schuljahr 2021/2022 das Recht auf Zurückstel-
lung von der Prüfung gemäß § 5a der Berufliche-Schulen- 
COVID-19-Verordnung 2021/2022 vom 10. November 2021 (GVBl. 
S. 1245), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 19. April 
2022 (GVBl. S. 166) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, in Anspruch genommen haben.

§ 8 
Mündliche Prüfungen

(1) Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 anstehende 
mündliche Prüfungen im Sinne von § 27 Absatz 1 und § 59 Absatz 1 
und 2 der Berufsfachschulverordnung, § 30 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 31 Absatz 1 der Sozialpädagogikverordnung, § 28 der Ver-
ordnung über die Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fach-
schule für Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule für 
Familienpflege im Land Berlin, § 31 Absatz 1 und 2 der Heilpädago-
gikverordnung sowie § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 1 
der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft, 
die auf Grund pandemiebedingter Auswirkungen auf den Schulbe-
trieb, insbesondere teilweiser oder vollständiger Schulschließungen, 
nicht bis zum Ende des ersten Halbjahres des Schuljahres 2022/2023 
abgelegt werden können, sind spätestens bis zum Ende der ersten 
Unterrichtswoche des zweiten Halbjahres des Schuljahres 2022/2023 
durchzuführen.

(2) Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 anstehende 
mündliche Prüfungen im Sinne von § 44 Absatz 1 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 27 Absatz 1 der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, 
§ 27 Absatz 1 und § 59 Absatz 1 und 2 der Berufsfachschulverord-
nung, § 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 31 Absatz 1 der Sozialpäd-
agogikverordnung, § 28 der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und 
der staatlichen Fachschule für Familienpflege im Land Berlin, § 31 
Absatz 1 und 2 der Heilpädagogikverordnung, § 14 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 15 Absatz 1 der Fachschulverordnung Technik, Ag-
rarwirtschaft und Wirtschaft sowie § 53 Absatz 2 der Verordnung 
über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, die aus den in 
Absatz 1 genannten Gründen nicht bis zum Ende des Schuljahres 
abgelegt werden können, sind spätestens bis zum Ende der ersten 
Unterrichtswoche des Schuljahres 2023/2024 durchzuführen.

(3) Abweichend von § 59 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für die Fachoberschule, § 42 Absatz 3 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, § 43 Absatz 3 der 
Berufsfachschulverordnung, § 45 Satz 2 der Sozialpädagogikverord-
nung, § 48 Satz 2 und § 84 Satz 2 der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege 
und der staatlichen Fachschule für Familienpflege im Land Berlin und 
§ 45 Satz 2 der Heilpädagogikverordnung werden im Schuljahr 
2022/2023 die beiden Aufgaben für die mündliche Prüfung jeweils 
aus verschiedenen Sachgebieten oder thematischen Schwerpunkten 
gestellt, die zwei vom Prüfling zu benennenden Schulhalbjahren oder 
Semestern zu entnehmen sind. In allen Fächern und Lernfeldern un-
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wirtschaft und Wirtschaft dürfen bei den im Schuljahr 2022/2023 
durchzuführenden mündlichen Prüfungen nach Maßgabe der infek-
tionsschutzrechtlichen Vorschriften anwesend sein.

§ 11 
Sonstige Fristen im Prüfungsverfahren

(1) Von den Vorgaben zu Fristen im Prüfungsverfahren gemäß 
§ 44 Absatz 2, § 54 Absatz 1, § 57 Absatz 4 und § 58 Absatz 6 der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 27 
Absatz 2, § 37 Absatz 1, § 40 Absatz 5 und § 41 Absatz 6 der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, § 27 
Absatz 2, § 40 Absatz 3 und § 42 Absatz 6 der Berufsfachschulver-
ordnung, § 30 Absatz 1 und 2, § 42 Absatz 3, § 44 Absatz 2 und § 57 
Absatz 1 und 3 der Sozialpädagogikverordnung, § 29 Absatz 2, § 37 
Absatz 1, § 43 Absatz 4, § 73 Absatz 2 und § 77 Absatz 2 der Ver-
ordnung über die Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fach-
schule für Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule für 
Familienpflege im Land Berlin, § 30 Absatz 1 und 2, § 31 Absatz 1, 
§ 42 Absatz 3 und § 44 Absatz 2 der Heilpädagogikverordnung so-
wie § 14 Absatz 1 und 2 und § 26 Absatz 1 der Fachschulverordnung 
Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft kann im Schuljahr 
2022/2023 abgewichen werden, soweit dies auf Grund der pande-
miebedingten Ausnahmesituation, insbesondere aus schulorganisa-
torischen Gründen, erforderlich ist. Die Entscheidung obliegt der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Ein angemessener zeitlicher Vorlauf zur Prüfungsvorbereitung der 
Schülerinnen und Schüler oder der Studierenden ist dabei zu berück-
sichtigen.

(2) Sollten die Vorkonferenz, die mündliche Prüfung oder die 
Schlusskonferenz bei im ersten Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 
anstehenden Prüfungen aus pandemiebedingten Gründen nach dem 
letzten Schultag des ersten Halbjahres des Schuljahres 2022/2023 
und vor dem Ende der ersten Unterrichtswoche des zweiten Halb-
jahres des Schuljahres 2022/2023 durchgeführt werden, bestimmen 
sich die Fristen gemäß § 42 Absatz 5 Satz 3 der Berufsfachschulver-
ordnung, § 30 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 und §§ 43, 45 Satz 2 
Nummer 2 der Sozialpädagogikverordnung, § 37 Absatz 3 Satz 2, 
§ 46 Satz 2 und § 84 Satz 2 Nummer 2 der Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerzie-
hungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege im 
Land Berlin, § 30 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 und § 43 der Heilpäd-
agogikverordnung sowie § 26 Absatz 2 und § 27 Absatz 2 der Fach-
schulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft mit der 
Maßgabe, dass anstelle von Unterrichtstagen Arbeitstage mit Aus-
nahme des Sonnabends treten. Sollten die Vorkonferenz, die münd-
liche Prüfung oder die Schlusskonferenz bei im zweiten Halbjahr 
des Schuljahres 2022/2023 anstehenden Prüfungen aus pandemiebe-
dingten Gründen nach dem letzten Schultag des zweiten Halbjahres 
des Schuljahres 2022/2023 und vor dem Ende der ersten Unter-
richtswoche des Schuljahres 2023/2024 durchgeführt werden, be-
stimmen sich die Fristen gemäß § 58 Absatz 5 Satz 3 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule und § 41 
Absatz 5 Satz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 
Berufsoberschule sowie gemäß den in Satz 1 genannten Bestim-
mungen mit der in Satz 1 genannten Maßgabe.

Teil 3 
Sonderregelungen für die einzelnen beruflichen Schulen

Kapitel 1 
Sonderregelungen für die Fachoberschule

§ 12 
Aufnahmevoraussetzungen für den einjährigen Bildungsgang

Kann einem Aufnahmeantrag gemäß § 6 Absatz 3 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule zur Auf-
nahme in den einjährigen Bildungsgang zum Schuljahr 2023/2024 
ein Zeugnis oder ein sonstiger Nachweis über den nach § 4 Absatz 2 
und § 5 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachober-

schule geforderten Abschluss nicht beigefügt werden, weil der 
Nachweis der Bewerberin oder dem Bewerber zum Zeitpunkt der 
Antragstellung wegen pandemiebedingt noch nicht durchgeführter 
mündlicher Abschlussprüfung nicht vorliegt, ist er nach Erhalt un-
verzüglich nachzureichen. Liegt in den Fällen des Satzes 1 der er-
forderliche Nachweis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Aufnahmeantrag nicht vor, erfolgt die Aufnahme unter Widerrufs-
vorbehalt. Die Aufnahme ist zu widerrufen, wenn feststeht, dass der 
fehlende Nachweis für den Berufsabschluss wegen Nichtbestehens 
der Prüfung nicht erbracht werden kann.

§ 13 
Durchführung des Praktikums

(1) Ausfallzeiten, die infolge der Corona-Pandemie entstanden 
sind und von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, 
werden abweichend von § 14 Absatz 4 der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Fachoberschule im Schuljahr 2022/2023 
stets auf das Praktikum angerechnet.

(2) Praktika, die die Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 
2022/2023 pandemiebedingt aus von ihnen nicht zu vertretenden 
Gründen nicht haben antreten können, bleiben bei der Entschei-
dung über die Probezeit, die Versetzung und die Zulassung zur 
Abschlussprüfung außer Betracht. Anstelle eines Praktikums nach 
Satz 1 ist eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug zu er-
bringen. Diese Ersatzleistung wird bei den Entscheidungen nach 
Satz 1 berücksichtigt.

(3) § 13 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für die Fachoberschule findet im Schuljahr 2022/2023 keine 
Anwendung, wenn der Verlust des Praktikumsplatzes durch die Co-
rona-Pandemie bedingt ist. Die Schülerin oder der Schüler hat sich 
unverzüglich einen neuen Praktikumsplatz zu suchen. Kann trotz 
einer von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu bestimmenden 
Anzahl an Bewerbungen aus von der Schülerin oder dem Schüler 
nicht zu vertretenden Gründen kein neuer Praktikumsplatz nachge-
wiesen werden, gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 14 
Aufnahmevoraussetzungen für die dritte Jahrgangsstufe  

der Fachoberschule
Kann in den Fällen des § 70 der Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung für die Fachoberschule die Durchschnittsnote von 2,8 oder 
besser nicht rechtzeitig nachgewiesen werden, weil wegen pande-
miebedingt noch nicht durchgeführter mündlicher Abschlussprü-
fung das Zeugnis über die Fachhochschulreife noch nicht erstellt 
werden konnte, erfolgt eine Aufnahme in die dritte Jahrgangsstufe 
der Fachoberschule zum Schuljahr 2023/2024 unter Widerrufsvor-
behalt. Der Nachweis ist unverzüglich nachzureichen. Die Aufnah-
me ist zu widerrufen, wenn nach Vorlage des Zeugnisses feststeht, 
dass die Voraussetzungen für die Aufnahme in die dritte Jahrgangs-
stufe nicht vorliegen.

§ 15 
Sonderregelungen für Fremdenprüfungen an der Fachoberschule
Für die Durchführung von Fremdenprüfungen gemäß § 67 Ab-

satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachober-
schule gilt im Schuljahr 2022/2023 § 9 Absatz 2 und 3 entsprechend.

Kapitel 2 
Sonderregelungen für die Berufsoberschule

§ 16 
Aufnahmevoraussetzungen für die Berufsoberschule

Kann einem Aufnahmeantrag gemäß § 6 Absatz 3 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule zum 
Schuljahr 2023/2024 ein Zeugnis oder ein sonstiger Nachweis über 
die Erfüllung der nach § 4 Absatz 1 und 4 und § 5 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule geforderten Auf-
nahmevoraussetzungen nicht beigefügt werden, weil der Nachweis 
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dungsdauer erfolgreich abgeschlossen werden kann. In Bildungs-
gängen mit Kammerprüfung setzt die unterjährige Aufnahme zu-
sätzlich die Zustimmung der für die Berufsabschlussprüfung zu-
ständigen Stelle voraus.

(3) Eine Leistungsbewertung am Ende des Schulhalbjahres, in 
dem die Aufnahme erfolgt, setzt voraus, dass die Schülerin oder der 
Schüler spätestens acht Unterrichtswochen vor dem letzten Unter-
richtstag des Schulhalbjahres aufgenommen wird. Im Falle einer 
späteren Aufnahme bleibt das jeweilige Fach, Lernfeld oder Projekt 
ohne Bewertung. Die Pflicht zur Teilnahme an Klassenarbeiten be-
steht im Schulhalbjahr der Aufnahme nur dann, wenn nach der Auf-
nahme eine mindestens achtwöchige Teilnahme am Unterricht 
möglich ist.

(4) Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2022/2023 unter-
jährig in den Bildungsgang aufgenommen werden, absolvieren 
Praktikumszeiten, soweit diese nach der Aufnahme in der jeweiligen 
Klasse noch stattfinden. Die Anwesenheitspflicht im Rahmen der 
Praktikumszeiten beträgt 70 Prozent der durch die Schülerin oder 
den Schüler jeweils zu absolvierenden Praktikumsdauer. Kann die 
Schülerin oder der Schüler im Schulhalbjahr der Aufnahme nicht an 
Praktikumszeiten teilnehmen, weil diese vor dem Zeitpunkt der Auf-
nahme stattfanden, bleiben die Praktikumszeiten bei der Entschei-
dung über die Probezeit, das Aufrücken, die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung in Bildungsgängen ohne Kammerprüfung und für 
den Erwerb des Abschlusszeugnisses der Berufsfachschule in Bil-
dungsgängen mit Kammerprüfung außer Betracht.

(5) Für Schülerinnen und Schüler, die zum zweiten Schulhalbjahr 
des Schuljahres 2022/2023 oder im Laufe des zweiten Schulhalb-
jahres des Schuljahres 2022/2023 aufgenommen werden, gilt die 
Probezeit als bestanden. Dies gilt entsprechend für Schülerinnen 
und Schüler, die im ersten Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 
aufgenommen wurden und die auf Grund des Aufnahmezeitpunktes 
nicht die Möglichkeit einer mindestens achtwöchigen Unterrichts-
teilnahme hatten.

(6) § 36 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 56 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 der Berufsfachschulverordnung sind im Schuljahr 
2022/2023 bei unterjähriger Aufnahme in den Bildungsgang mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Berechnung die tatsächliche Dauer 
der Teilnahme am Bildungsgang zu Grunde zu legen ist.

(7) Bleibt auf Grund des Zeitpunkts der Aufnahme ein Fach, Lern-
feld oder Projekt im Schulhalbjahr der Aufnahme ohne Bewertung, 
bleibt das betreffende Fach, Lernfeld oder Projekt bei der Entschei-
dung über die Probezeit, das Aufrücken, die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung und den Erwerb des Abschlusszeugnisses der Be-
rufsfachschule mit Kammerprüfung unberücksichtigt.

(8) § 37 der Berufsfachschulverordnung ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass zur Berechnung des Halbjahresdurchschnitts nur die 
tatsächlich besuchten Schulhalbjahre herangezogen werden. Bleibt 
auf Grund des Zeitpunktes der Aufnahme der Unterricht im Schul-
halbjahr der Aufnahme ohne Bewertung, wird dieses Schulhalbjahr 
bei der Ermittlung des Halbjahresdurchschnitts nicht berücksichtigt.

(9) § 42 Absatz 4 Satz 2 der Berufsfachschulverordnung findet 
keine Anwendung, wenn ein Fach, Lernfeld oder Projekt gemäß Ab-
satz 3 Satz 2 ohne Bewertung geblieben ist.

§ 20 
Durchführung der fachpraktischen Ausbildung

(1) Ausfallzeiten, die infolge der Corona-Pandemie entstanden 
sind und von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, 
werden abweichend von § 17 Absatz 6 der Berufsfachschulverord-
nung im Schuljahr 2022/2023 stets auf das Praktikum angerechnet.

(2) Praktika, die die Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 
2022/2023 pandemiebedingt aus von ihnen nicht zu vertretenden 
Gründen nicht haben antreten können, bleiben bei der Entschei-
dung über die Probezeit, das Aufrücken, die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung in Bildungsgängen ohne Kammerprüfung und für 
den Erwerb des Abschlusszeugnisses der Berufsfachschule in Bil-
dungsgängen mit Kammerprüfung außer Betracht. Anstelle eines 

der Bewerberin oder dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstellung 
wegen pandemiebedingt noch nicht durchgeführter mündlicher Ab-
schlussprüfung nicht vorliegt, ist er nach Erhalt unverzüglich nachzu-
reichen. Liegt in den Fällen des Satzes 1 der erforderliche Nachweis 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Aufnahmeantrag nicht vor, 
erfolgt die Aufnahme unter Widerrufsvorbehalt. Die Aufnahme ist zu 
widerrufen, wenn feststeht, dass der fehlende Nachweis wegen Nicht-
bestehens der Prüfung nicht erbracht werden kann.

§ 17 
Kolloquium zur Facharbeit

(1) Im Schuljahr 2022/2023 gelten Lehrkräfte bei der Durchfüh-
rung von Kolloquien gemäß § 13 Absatz 4 und 5 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule als anwesend, 
wenn sie mittels Videokonferenz zugeschaltet werden. Über die 
Befreiung der jeweiligen Lehrkraft von der Pflicht zur persönlichen 
Anwesenheit und die Zuschaltung mittels Videokonferenz entschei-
det die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Vorgaben der Schul-
aufsichtsbehörde.

(2) Für Schülerinnen und Schüler ist für die Teilnahme an Kollo-
quien mittels Videokonferenz § 9 Absatz 3 entsprechend anzuwen-
den.

§ 18 
Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

Abweichend von § 40 Absatz 2 und 4 der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für die Berufsoberschule wird im Schuljahr 
2022/2023 von einer Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungsar-
beiten regelmäßig abgesehen. Die endgültige Note setzt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses in der Regel auf Grundlage 
der Erstkorrektur fest. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses kann aus besonderem Grund eine weitere für das jeweilige 
Fach zuständige Lehrkraft mit einer Zweitkorrektur beauftragen. 
Sofern eine Zweitkorrektur erfolgt ist, setzt die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die endgültige Note auf Grundlage der 
Erst- und Zweitkorrektur fest. Unter Angabe von Gründen, die 
schriftlich niedergelegt werden müssen, darf die oder der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den für die Bewer-
tungen zuständigen Lehrkräften von deren Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsarbeiten abweichen.

Kapitel 3 
Sonderregelungen 

für die Berufsfachschulen des Landes Berlin

§ 19 
Unterjährige Aufnahme in besonderen Fällen  

im Schuljahr 2022/2023
(1) Bewerberinnen und Bewerber,

1. die in einem Ausbildungsverhältnis standen,
2. deren Ausbildungsvertrag pandemiebedingt gekündigt wurde 

und
3. die nach § 12 Absatz 4 der Berufsschulverordnung weiter den 

Berufsschulunterricht besuchen und dennoch keinen neuen Aus-
bildungsbetrieb finden konnten,

können im Schuljahr 2022/2023 auf Antrag nach Maßgabe freier 
Plätze sowie nach Maßgabe des Absatzes 2 unterjährig in einen Bil-
dungsgang der Berufsfachschule aufgenommen werden. Eine unter-
jährige Aufnahme in den Schulversuch Sozialpädagogische Assis-
tenz ist abweichend von Satz 1 nicht möglich.

(2) Eine unterjährige Aufnahme gemäß Absatz 1 Satz 1 erfolgt in 
zweijährigen Bildungsgängen auf Antrag bis spätestens zum Be-
ginn des Unterrichts im zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 
2022/2023. In dreijährigen Bildungsgängen ist die unterjährige 
Aufnahme bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 möglich. Über 
die unterjährige Aufnahme entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. Eine unterjährige Aufnahme darf nur erfolgen, wenn 
zu erwarten ist, dass der Bildungsgang trotz verkürzter Ausbil-
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Praktikums nach Satz 1 ist eine Ersatzleistung mit fachpraktischem 
Bezug zu erbringen. Diese Ersatzleistung wird bei den Entschei-
dungen nach Satz 1 berücksichtigt.

(3) Bei pandemiebedingtem Verlust des Praktikumsplatzes hat die 
Schülerin oder der Schüler sich unverzüglich einen neuen Prakti-
kumsplatz zu suchen. Kann trotz einer von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter zu bestimmenden Anzahl an Bewerbungen aus von 
der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen kein 
neuer Praktikumsplatz nachgewiesen werden, gilt Absatz 2 entspre-
chend.

§ 21 
Sonderregelungen für Fremdenprüfungen  

an der Berufsfachschule
Für die Durchführung von Fremdenprüfungen gemäß § 62 Ab-

satz 1 der Berufsfachschulverordnung gilt im Schuljahr 2022/2023 
§ 9 Absatz 2 und 3 entsprechend.

Kapitel 4 
Sonderregelungen für die staatlichen 

Fachschulen für Sozialpädagogik

§ 22 
Aufnahmeverfahren an den staatlichen Fachschulen  

für Sozialpädagogik
Kann einem Aufnahmeantrag gemäß § 8 Absatz 1 der Sozialpäd-

agogikverordnung zur Aufnahme an eine staatliche Fachschule für 
Sozialpädagogik zum zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 
2022/2023 oder zum Schuljahr 2023/2024 ein Zeugnis oder ein 
sonstiger Nachweis über die Erfüllung der nach den §§ 5 und 6 der 
Sozialpädagogikverordnung geforderten Aufnahmevoraussetzun-
gen nicht beigefügt werden, weil der Nachweis der Bewerberin oder 
dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstellung wegen pandemie-
bedingt noch nicht durchgeführter mündlicher Abschlussprüfung 
nicht vorliegt, ist er nach Erhalt unverzüglich nachzureichen. Liegt 
in den Fällen des Satzes 1 der erforderliche Nachweis zum Zeit-
punkt der Entscheidung über den Aufnahmeantrag nicht vor, erfolgt 
die Aufnahme unter Widerrufsvorbehalt. Die Aufnahme ist zu wi-
derrufen, wenn feststeht, dass der fehlende Nachweis wegen Nicht-
bestehens der Prüfung nicht erbracht werden kann.

§ 23 
Fachpraktische Ausbildung Vollzeit, Facharbeit

(1) Ausfallzeiten, die infolge der Corona-Pandemie entstanden 
sind und von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten sind, 
werden abweichend von § 22 Absatz 1 der Sozialpädagogikverord-
nung im Schuljahr 2022/2023 stets auf die Praxisphase angerechnet.

(2) Praxisphasen, die Studierende im Schuljahr 2022/2023 pande-
miebedingt aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht ha-
ben antreten können, bleiben bei der Entscheidung über die Zulas-
sung zur Abschlussprüfung außer Betracht. Anstelle einer Praxis-
phase nach Satz 1 ist eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug 
zu erbringen. Diese Ersatzleistung wird bei der Entscheidung nach 
Satz 1 berücksichtigt.

(3) Bei pandemiebedingtem Verlust der Praxisstelle hat sich die 
oder der Studierende unverzüglich eine neue Praxisstelle zu suchen. 
Kann trotz einer von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu be-
stimmenden Anzahl an Bewerbungen aus von der oder dem Studie-
renden nicht zu vertretenden Gründen keine neue Praxisstelle nach-
gewiesen werden, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Studierende, die sich im ersten oder zweiten Schulhalbjahr 
des Schuljahres 2022/2023 im fünften Semester befinden und die 
aus pandemiebedingten Gründen keine dritte Praxisphase durch-
laufen konnten, wählen das Thema der Facharbeit abweichend von 
§ 27 Absatz 2 der Sozialpädagogikverordnung bis spätestens zum 
Beginn des sechsten Semesters unter Berücksichtigung der fach-
praktischen Ausbildung in der ersten oder zweiten Praxisphase; 
wenn Studierende aus pandemiebedingten Gründen weder die 

erste noch die zweite Praxisphase durchlaufen konnten, wählen sie 
im Einvernehmen mit der Fachschule ein Facharbeitsthema mit 
fachpraktischem Bezug. Studierende, die sich im Schuljahr 
2022/2023 im fünften Semester befinden und zumindest teilweise 
ihre Praxisphase durchlaufen konnten, wählen das Thema der 
Facharbeit gemäß den Vorgaben des § 27 Absatz 2 der Sozialpäda-
gogikverordnung.

§ 24 
Fachpraktische Ausbildung Teilzeit

Die Studierenden haben pandemiebedingte Ausfallzeiten in der 
fachpraktischen Ausbildung in einem zweiten sozialpädagogischen 
Tätigkeitsfeld im Sinne des § 28 Absatz 3 der Sozialpädagogikver-
ordnung nur nachzuholen, soweit diese 40 Stunden übersteigen. Der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter ist zur Feststellung des Beschäf-
tigungsumfangs ein Praxis- oder Arbeitsvertrag vorzulegen, aus 
dem sich der Zeitraum der fachpraktischen Ausbildung ergibt. § 74 
Absatz 4 der Sozialpädagogikverordnung bleibt hiervon unberührt.

Kapitel 5 
Sonderregelungen für die staatliche Fachschule 

für Heilerziehungspflege und die staatliche 
Fachschule für Familienpflege

§ 25 
Aufnahmeverfahren an der staatlichen Fachschule  

für Heilerziehungspflege und der  
staatlichen Fachschule für Familienpflege

Kann einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz an einer staat-
lichen Fachschule für Heilerziehungspflege oder einer staatlichen 
Fachschule für Familienpflege zum zweiten Schulhalbjahr des 
Schuljahres 2022/2023 oder zum Schuljahr 2023/2024 ein Nach-
weis im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für 
Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Familien-
pflege im Land Berlin nicht beigefügt werden, weil dieser der Be-
werberin oder dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstellung 
wegen pandemiebedingt noch nicht durchgeführter mündlicher Ab-
schlussprüfung nicht vorliegt, ist er nach Erhalt unverzüglich nach-
zureichen. Liegen in den Fällen des Satzes 1 die erforderlichen 
Nachweise zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Aufnahme-
antrag nicht vor, erfolgt die Aufnahme unter Widerrufsvorbehalt. 
Die Aufnahme ist zu widerrufen, wenn feststeht, dass der fehlende 
Nachweis wegen Nichtbestehens der Prüfung nicht erbracht werden 
kann.

§ 26 
Fachpraktische Ausbildung in den Vollzeitstudiengängen

(1) Ausfallzeiten, die infolge der Corona-Pandemie entstanden 
sind und von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten sind, 
werden abweichend von § 21 Absatz 3 der Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerzie-
hungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege im 
Land Berlin im Schuljahr 2022/2023 stets auf die Praxisphase an-
gerechnet.

(2) Praxisphasen, die Studierende im Schuljahr 2022/2023 pande-
miebedingt aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht ha-
ben antreten können, bleiben bei der Entscheidung über die Zulas-
sung zur Abschlussprüfung außer Betracht. Anstelle einer Praxis-
phase nach Satz 1 ist eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug 
zu erbringen. Diese Ersatzleistung wird bei der Entscheidung nach 
Satz 1 berücksichtigt.

(3) Bei pandemiebedingtem Verlust der Praxisstelle hat sich die 
oder der Studierende unverzüglich eine neue Praxisstelle zu suchen. 
Kann trotz einer von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu be-
stimmenden Anzahl an Bewerbungen aus von der oder dem Studie-
renden nicht zu vertretenden Gründen keine neue Praxisstelle nach-
gewiesen werden, gilt Absatz 2 entsprechend.
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Kapitel 8 
Sonderregelungen für die 

Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung

§ 30 
Praktikum und Betriebliche Lernaufgabe  

im Bildungsgang in Vollzeitform
(1) Ausfallzeiten, die infolge der Corona-Pandemie entstanden 

sind und von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, 
werden abweichend von § 21 Absatz 4 der Verordnung über die In-
tegrierte Berufsausbildungsvorbereitung im Schuljahr 2022/2023 
stets auf das Praktikum angerechnet.

(2) Ein Praktikum, das die Schülerin oder der Schüler im Schul-
jahr 2022/2023 pandemiebedingt aus von ihr oder ihm nicht zu ver-
tretenden Gründen nicht hat antreten können, gilt als bestanden, 
wenn die Schülerin oder der Schüler anstelle der Betrieblichen Lern-
aufgabe eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug erbringt. 
Die Note der Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug stellt 
gleichzeitig die Note für die Betriebliche Lernaufgabe dar.

(3) Schülerinnen und Schüler, die das betriebliche Zertifikat der 
Kompetenzerfassung von dem Praktikumsbetrieb aus pandemiebe-
dingten Gründen nicht oder nicht rechtzeitig erhalten, können eine 
erfolgreiche Mitarbeit im Praktikum im Schuljahr 2022/2023 ab-
weichend von § 22 Absatz 2 Nummer 3 der Verordnung über die 
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung durch die Einschätzung 
der Bildungsbegleitung oder der betreuenden Lehrkraft nachweisen.

§ 31 
Praktikum (Fachpraxis) und Betriebliche Lernaufgabe  

im Bildungsgang in Teilzeitform
(1) Ausfallzeiten, die infolge der Corona-Pandemie entstanden 

sind und von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, 
werden im Schuljahr 2022/2023 stets auf die Fachpraxis angerech-
net.

(2) Fachpraxis, die die Schülerin oder der Schüler im Schuljahr 
2022/2023 pandemiebedingt aus von ihr oder ihm nicht zu vertreten-
den Gründen nicht hat antreten können, gilt als bestanden, wenn die 
Schülerin oder der Schüler anstelle der Betrieblichen Lernaufgabe 
eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug erbringt. Die Note 
der Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug stellt gleichzeitig die 
Note für die Betriebliche Lernaufgabe dar.

(3) Schülerinnen und Schüler, die das betriebliche Zertifikat der 
Kompetenzerfassung von dem Praktikumsbetrieb aus pandemiebe-
dingten Gründen nicht oder nicht rechtzeitig erhalten, können eine 
erfolgreiche Mitarbeit in der Fachpraxis im Schuljahr 2022/2023 
abweichend von § 35 Absatz 2 Nummer 3 der Verordnung über die 
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung durch die Einschätzung 
des außerschulischen Bildungsträgers nachweisen.

§ 32 
Unterjährige Aufnahme in den Bildungsgang in  

Vollzeitform im Schuljahr 2022/2023
(1) Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2022/2023 einen 

anderen Bildungsgang einer beruflichen Schule oder die gymnasiale 
Oberstufe einer Integrierten Sekundarschule oder einer Gemein-
schaftsschule besuchen, können im Schuljahr 2022/2023 auf Antrag 
nach Maßgabe freier Plätze bis zum Ablauf der vierten Woche nach 
Unterrichtsbeginn im zweiten Schulhalbjahr unterjährig in den Bil-
dungsgang der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung aufge-
nommen werden. Für Bewerberinnen und Bewerber, die nach dem 
Besuch der zehnten Jahrgangsstufe in keinem Berufsausbildungs-
verhältnis stehen, über keinen Berufsabschluss verfügen und zuvor 
noch nicht in einem Bildungsgang der beruflichen Schulen aufge-
nommen waren, gilt Satz 1 entsprechend. Eine Aufnahme in den 
Bildungsgang erfolgt für die Dauer des verbleibenden Schuljahres 
2022/2023.

(2) Schülerinnen und Schüler im Sinne von Absatz 1 Satz 2, die 
bei Aufnahme keinen Schulabschluss besitzen und bei denen

Kapitel 6 
Sonderregelungen für die staatlichen Fachschulen der 
Fachbereiche Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft

§ 27 
Aufnahme in die Fachschule mit fremdsprachlichem Profil

Kann einem Aufnahmeantrag gemäß § 5 Absatz 2 der Fachschul-
verordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft zur Aufnahme 
in die zweijährige Fachschule mit fremdsprachlichem Profil zum 
zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 oder zum Schul-
jahr 2023/2024 ein Zeugnis oder ein sonstiger Nachweis über die 
Erfüllung der nach § 4 Absatz 2 Satz 1 der Fachschulverordnung 
Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft geforderten Aufnahmevor-
aussetzungen nicht beigefügt werden, weil der Nachweis der Be-
werberin oder dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstellung 
wegen pandemiebedingt noch nicht durchgeführter mündlicher Ab-
schlussprüfung nicht vorliegt, ist er nach Erhalt unverzüglich nach-
zureichen. Liegt in den Fällen des Satzes 1 der erforderliche Nach-
weis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Aufnahmeantrag 
nicht vor, erfolgt die Aufnahme unter Widerrufsvorbehalt. Die Auf-
nahme ist zu widerrufen, wenn feststeht, dass der fehlende Nach-
weis wegen Nichtbestehens der Prüfung nicht erbracht werden kann.

§ 28 
Zulassung zur Abschlussprüfung im Teilzeitstudium,  

Wechsel des Studiengangs
(1) Können Teilzeitstudierende die erforderliche Berufstätigkeit 

gemäß § 4 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirt-
schaft infolge von pandemiebedingten Betriebsschließungen für die 
Zulassung zur Abschlussprüfung nicht nachweisen, bleiben diese 
pandemiebedingten Ausfallzeiten für die Zulassung zur Abschluss-
prüfung außer Betracht.

(2) Können Teilzeitstudierende, die in den Vollzeitstudiengang 
wechseln wollen, die gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 der 
Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft 
erforderliche Berufstätigkeit infolge von pandemiebedingten Be-
triebsschließungen nicht nachweisen, bleiben diese pandemiebe-
dingten Ausfallzeiten für den Wechsel des Studiengangs außer 
Betracht.

Kapitel 7 
Sonderregelungen für die Berufsschulen

§ 29 
Dauer des Bildungsganges

(1) Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen, deren Be-
rufsausbildungsverhältnis im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2022/2023 auf Grund von Auswirkungen der Corona-Pandemie vom 
Ausbildungsbetrieb gekündigt wird, können abweichend von § 12 
Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 der Berufsschulverordnung auf Antrag 
im ersten Halbjahr des Schuljahres 2023/2024 an der Berufsschule 
verbleiben und weiter am Unterricht teilnehmen. In den Fällen des 
Satzes 1 dürfen Schülerinnen und Schüler die Ausbildung fortset-
zen, wenn sie den Abschluss eines neuen Ausbildungsvertrages bis 
spätestens zum Ende des ersten Schulhalbjahres des Schuljahres 
2023/2024 nachweisen. Weist die Schülerin oder der Schüler bis zu 
diesem Zeitpunkt keinen neuen Ausbildungsvertrag nach, wird sie 
oder er aus der Schule entlassen. Die Entlassung ist gemäß § 12 Ab-
satz 3 Satz 2 erster Halbsatz der Berufsschulverordnung schriftlich 
festzustellen und den Betroffenen bekanntzugeben.

(2) Die Regelung des § 18 zur Aufnahme in die Berufsfachschule 
bleibt unberührt.
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1. eine Aufnahme erst zum zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 
2022/2023 erfolgt ist oder

2. im ersten Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 keine Be-
wertung der erbrachten Leistungen erfolgen konnte,

können eine Verlängerung des Bildungsgangs um ein Schuljahr be-
antragen. Der Antrag ist bis spätestens vier Wochen vor dem letzten 
Unterrichtstag des Schuljahres 2022/2023 zu stellen. Bei nicht voll-
jährigen Schülerinnen und Schülern ist die Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten erforderlich. Über den Antrag entscheidet die 
Klassenkonferenz auf Grundlage der Anschluss- und Abschlussper-
spektive. Für den Fall der Verlängerung nimmt die Schülerin oder 
der Schüler für die Dauer eines weiteren Schulbesuchsjahres am 
Unterricht teil.

(3) Eine Leistungsbewertung im ersten Schulhalbjahr des Schul-
jahres 2022/2023 setzt in den Fällen der unterjährigen Aufnahme in 
den Bildungsgang voraus, dass die Schülerin oder der Schüler spä-
testens acht Unterrichtswochen vor dem letzten Unterrichtstag des 
ersten Schulhalbjahres aufgenommen wird; im Falle einer späteren 
Aufnahme bleibt das jeweilige Fach oder Lernfeld im ersten Schul-
halbjahr ohne Bewertung. Die Pflicht zur Teilnahme an Klassenar-
beiten besteht im ersten Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 
nur dann, wenn nach der Aufnahme eine mindestens achtwöchige 
Teilnahme am Unterricht möglich ist.

(4) Schülerinnen und Schüler, die unterjährig im ersten Schul-
halbjahr des Schuljahres 2022/2023 in den Bildungsgang aufgenom-
men werden, absolvieren im ersten Schulhalbjahr des Schuljahres 
2022/2023 ein Praktikum, soweit ein Praktikum nach der Aufnahme 
in der jeweiligen Klasse stattfindet. Kann ein Praktikum im Umfang 
von mindestens zwei Wochen stattfinden, ist eine Betriebliche Lern-
aufgabe zu erbringen. Kann ein Praktikum im Umfang von weniger 
als zwei Wochen stattfinden, ist statt der Betrieblichen Lernaufgabe 
eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug zu erbringen. Kann 
die Schülerin oder der Schüler im ersten Schulhalbjahr nicht an ei-
nem Praktikum teilnehmen, weil ein Praktikum nach der Aufnahme 
nicht mehr stattfindet, bleibt dieses bei der Entscheidung über den 
erfolgreichen Abschluss außer Betracht, wenn anstelle der Betrieb-
lichen Lernaufgabe eine Ersatzleistung mit fachpraktischem Bezug 
erbracht wird. Die Pflicht zur Erbringung einer Ersatzleistung nach 
Satz 4 entfällt, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb der 
letzten vier Unterrichtswochen des ersten Schulhalbjahres aufge-
nommen wird. Die Note einer erbrachten Ersatzleistung mit fach-
praktischem Bezug stellt gleichzeitig die Note für die Betriebliche 
Lernaufgabe dar.

(5) Haben Schülerinnen und Schüler bereits ein Praktikum im Rah-
men des Besuchs einer Fachoberschule absolviert, kann diese Prakti-
kumszeit auf ein im ersten Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 
zu absolvierendes Praktikum angerechnet werden, wenn sie im ersten 
Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 unterjährig in den Bil-
dungsgang aufgenommen wurden und kein Praktikum absolvieren 
konnten. Zur Anrechnung ist die Vorlage einer Bescheinigung des 
Praktikumsbetriebes über die abgeleistete Zeit erforderlich. Über eine 
Anrechnung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Wer-
den Praktikumszeiten nach Satz 1 angerechnet, hat die Schülerin oder 
der Schüler auf Grundlage des in der Fachoberschule absolvierten 
Praktikums eine Betriebliche Lernaufgabe zu erbringen.

(6) Die Anwesenheitspflicht im Rahmen der Praktika gemäß Ab-
satz 4 beträgt 70 Prozent der durch die Schülerin oder den Schüler 
jeweils zu absolvierenden Praktikumsdauer.

(7) § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Verordnung über die Inte-
grierte Berufsausbildungsvorbereitung ist im Schuljahr 2022/2023 
bei unterjähriger Aufnahme in den Bildungsgang mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der Berechnung die tatsächliche Dauer der Teil-
nahme am Bildungsgang zu Grunde zu legen ist.

(8) Sollte im ersten Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 auf 
Grund einer später als acht Unterrichtswochen vor dem letzten Un-
terrichtstag in diesem Schulhalbjahr erfolgenden Aufnahme eine 
Leistungsbewertung nicht möglich sein oder erfolgt die Aufnahme 
erst im zweiten Schulhalbjahr, bleibt das erste Schulhalbjahr bei der 
Bildung der Jahresnotendurchschnitte und der Endnoten unberück-
sichtigt. Dies gilt entsprechend, wenn im ersten Schulhalbjahr die 

Betriebliche Lernaufgabe gemäß Absatz 4 Satz 5 ohne Bewertung 
bleiben musste.

(9) Wenn Fächer oder Teilbereiche gemäß Absatz 3 Satz 1 zweiter 
Halbsatz ohne Bewertung geblieben sind, bleiben diese für die Ab-
schlusserteilung außer Betracht.

(10) Schülerinnen und Schüler, die spätestens acht Unterrichts-
wochen vor dem letzten Unterrichtstag des ersten Schulhalbjahres 
des Schuljahres 2022/2023 in den Bildungsgang aufgenommen 
werden, sind berechtigt, neben dem Abschluss des Bildungsgangs 
der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung die Berufsbildungs-
reife zu erwerben und an der gemeinsamen Prüfung zum Erwerb der 
erweiterten Berufsbildungsreife oder des mittleren Schulabschlusses 
teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgenommen werden, sind berechtigt, neben dem Ab-
schluss des Bildungsgangs der Integrierten Berufsausbildungsvor-
bereitung die Berufsbildungsreife zu erwerben. Satz 1 gilt im Falle 
der Verlängerung des Bildungsgangs nach Absatz 2 mit der Maßga-
be, dass die Abschlüsse im zweiten Jahr des Besuchs des Bildungs-
gangs erworben werden können.

(11) Schülerinnen und Schüler, die gemäß Absatz 2 auf Antrag 
den Bildungsgang ein weiteres Jahr besuchen, erhalten über das 
zweite Schulhalbjahr des Schuljahres 2022/2023 ein Halbjahres-
zeugnis. Für die Ermittlung der Endnoten und des Jahresnoten-
durchschnitts sind die Vorgaben der Anlage 4 der Verordnung über 
die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung für den verlängerten 
Besuch des Bildungsgangs anzuwenden.

§ 33 
Prüfung zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife  

und des mittleren Schulabschlusses im Fach erste Fremdsprache
(1) Im Schuljahr 2022/2023 werden im Rahmen der schriftlichen 

Prüfung zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des 
mittleren Schulabschlusses im Fach erste Fremdsprache die Kompe-
tenzbereiche Hörverstehen und Leseverstehen überprüft. Abweichend 
von § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Verordnung über die Integ-
rierte Berufsausbildungsvorbereitung wird im Schuljahr 2022/2023 
die schriftliche Prüfung nicht durch eine Überprüfung der Sprechfer-
tigkeit ergänzt. Abweichend von § 50 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung 
über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung sind im Schuljahr 
2022/2023 für die Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung 
im Fach erste Fremdsprache 135 Minuten anzusetzen. § 50 Absatz 1 
der Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung 
in Verbindung mit § 39 Absatz 1 Satz 2 der Sekundarstufe I-Verord-
nung findet im Schuljahr 2022/2023 in Bezug auf die Aufgaben zur 
schriftlichen Prüfung im Fach erste Fremdsprache mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Kompetenzen Schreiben und Sprachmittlung 
nicht überprüft werden. § 51 Absatz 2 Satz 3 und 4 der Verordnung 
über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung findet im Schul-
jahr 2022/2023 auf die Durchführung der schriftlichen Prüfung im 
Fach erste Fremdsprache keine Anwendung.

(2) Die Überprüfung der Sprechfertigkeit findet zu einem von der 
Schule festzulegenden Zeitpunkt statt.  Das Ergebnis dieser Über-
prüfung geht in den mündlichen Teil der Halbjahresnote im zweiten 
Schulhalbjahr ein. § 46 Absatz 2, § 47 und § 50 Absatz 4 Satz 1 der 
Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung fin-
den im Schuljahr 2022/2023 auf die Durchführung dieser Überprü-
fung keine Anwendung.

Teil 4 
Schlussbestimmung

§ 34 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. November 2022

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Astrid-Sabine  B u s s e
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